
T A D T LAHR

Bebauungsplan BOTTEHBRUÄEN

Begründung

Der Bebauungsplan ist im wesentlichen durch zwei voneinander 
unabhängige Vorhaben veranlasst:

Eine bauliche Erweiterung des Staatlichen Aufbaugymnasiums
mit Anlage eines Schulsportplatzes
und
die Verbesserung der Zufahrt zum neuen Krankenhaus*

Eür beide Maßnahmen ist der Zeitpunkt der Durchführung gegen
wärtig noch unbestimmt, jedoch bedarf es vorbereitend ihrer 
planrechtlichen Eestlegung und Sicherung,

Umgrenzung des Plangebiets;
Bottenbrunnenstraße - Amtmann=Stein-Straße - Christoph= 
Schmitt=Straße - Albert=Schweitzer=Strnße - ostseitige Grund
stücke am Huberweg (Plange ietsgrenze DURSTENEELDELE),

Die Planfestsetzungen stehen in Übereinstimmung mit dem Flächen- 
nutzungsplan.

Nach der Art der Nutzung ergeben sich für das Plangebiet 3 Be
reiche:
1) Das Areal des Aufbaugymnasiums sowie dessen Erweiterungs

flächen nach Nordwesten sind als Baugrunds! Düke 
für d®ri Gemeinbedarf ausgewiesen. Die Situation 
der bestehenden Gebäud eanlage bleibt dabei unverändert, 
lediglich an der Südost= und an der Nordwestooke des Grund
stücks werden (unbebaute) Teilflächen für den öffentlichen 
Verkehrsraut beansprucht. Der im Plan dargestellten Er
weiterungsanlage (aufgelockerte Baugruppe mit 1 - 5= ge- 
schossigen Baukörpern, im wesentlichen als Internatsräume) 
liegt ein Vorentwurf nach gegebenen Raumpmgrcrom zugrunde•
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2) Als Grünflächen werden festgesetzt;
- der unbebaute Geländebereich zwischen Bottenbrunnenstraße 

und v/estlicher Plangebietsgrenze zur Anlage des geplanten 
Schulsportplatzes. Die längst notwendige Sportanlage soll 
außer dem Aufbaugymnasium auch der nahegelegenen Fried
richschule zur Verfügung stehen.

- die für die Anlage eines öffentlichen Kinder. • : platzes
vorgesehene Fläche am nördlichen Ende der Albert-Schweitzer= 
Straße. Der Einzugsbereich des Spielplatzes erfaßt ins
besondere auch die außerhalb des Plangebiets liegenden 
Bauquartiere im Bereich der Albert=Schweitzer=Straße,
Seminarstra.ße und Stefanienstraße.

Die übrigen Grünflächen im Zuge der Seminarstraße, Amtmann 
Stein=Straße und Bottenbrunnenstraße sind als Gestaltungs- 
eleraente dem Straßenraum zugeordnet.

3) Die verbleibenden und größtenteils bebauten Flächen auf
der V/estseite der Bottenbrunnenstraße, Nordseite der Pesta
lozzistraße (einschl. der dort bestehenden Gärtnerei) und 
Westseite der oberen Albert=Schweitzer=Straße erhalten die 
Nutzungsbestimmung als Allgemeines Wohnge
biet. In den Bereichen der Wohnbebauung sind die Baube
stände bis auf die beiden Gebäude an der bestehenden Ein
mündung der Amtnann-Stein=Straße in die Bottenbrunnenstnaße 
im wesentlichen übernommen, während an der oberen Alber-- 
Schweitzer=Straße eine größere Garagengruppe - teilweise 
in 2 Ebenen - vorgesehen ist, die den erheblichen Einstell
platzbedarf der unmittelbaren Umgebung (insbesondere aus 
dem Bereich der Fröbelstraße) decken soll.

Das Maß der zulässigen baulichen Nutzung (zahlen- und flächen
mäßige Festsetzungen) entspricht im allgemeinen der im Plan 
als Bestand übernommenen bzw. neu ausgewiesenen Bebauung.

Öffentliche Verkehrsflächen
Zur Schaffung günstigerer Zufahrtverhältnisse zu den nordöst
lich an das Plangebiet anschließenden Baubereichen Klosten, 
Merzengässle und Hosenmatten, sowie im Hinblick auf die künftige
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Bedeutung des im Blächennutzungsplan ausgewiesenen Haupt
straßenzuges Schlüssel - Seminarstraße - Bottenbrunnenstraße - 
Burgbühlstraße (Omnibuslinie) und insbesondere aus dem Er
fordernis einer einwandfreien Zufahrt zum Neubau des Kranken
hauses sieht der Plan folgende Maßnahmen vor:

Ausbau der Amtmann=Stein=Straße unter teilweiser Inanspruch
nahme der ostseitigen (Stadt - eigenen) Vorgärten sowie Be
seitigung der unübersichtlichen und für den Verkehrsablauf 
hinderlichen Südostecke vom Areal des Aufba\ ymnasiu:: 
zugunsten einer flachen Kurve in Fortsetzung der Serainarstraße. 
Dabei jeweils rechtwinklige Anbindung der Christoph=Schmitt= 
Straße und Altfelixstraße, letztere als Einbahn in Südrichtung.

Auf weitere Sicht:
Geradlinige Verlängerung der Amtmann=Stein=Straße zur Botten
brunnenstraße unter Opferung der beiden Gebäude auf den Grund
stücken 1328/3 und 1328/4 mit stumpfer Anbindung des südlichen 
Teilstücks der Bottenbrunnenstraße. Hier auch Anlage von beider
seitigen Omnibushaltestellen.
Ausbau des nördlichen Abschnitts der Bottenbrunnenstraße mit 
Anlage eines kleinen Grünplatzes gegenüber der Einmündung der 
Merzengasse.

Durchgehende Breite dieses Straßenzuges 7,5 m Fahrbahn mit ost- 
seitigen Gehweg.

Ferner sieht der Plan einen Ausbau der Pestalozzistraße mit 
nordseitigem Gehweg und Anlage eines Wendeplatzes vor. Die 
Wegeverbindung zwischen Albert=Schweitzer=Straße und Pesta
lozzistraße bleibt als Fußweg erhalten.

Versorgungsanlagen

Die bestehenden öffentlichen Entwässerungskanäle bleiben von 
den geplanten Maßnahmen im wesentlichen unberührt.
V/asser- und Gasleitungen, Stromkabel und Straßenbeleuchtung
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bedürfen im Zusammenhang mit den beabsichtigten Straßenbau
maßnahmen in begrenztem Umfang teilweiser Veränderungen und 
Ergänzungen.

Flächengliederung

Plangebietsfläche gesamt 5,0? ha
davon: Öffentliche Verkehrsflächen 1,15 ha (23 °/°)

Allgemeines 'Wohngebiet 1 ,08 ha (21 /»)
Baugrundstück für den
Gemeinbedarf:

Bestand 1,01 ha
Erweiterung 0,81 ha 1 ,82 ha (36 i)

Grünflächen
(einschl. Grünflächen im Straßen- 1,02 ha (20 i)

Schulsportgelände ca. 8400 m‘
Spielplatz ca. 600 m 2

Kosten

Die der Stadt bei Durchführung der geplanten Maßnahmen vor- 
aussichtlj h entstehenden Kosten betragen nach überschlägiger 
Ermittlung , ;
für Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen 

einschl. Grunderwerb und Abbruchkosten, je
doch ohne Wert des vorhandenem Straßengeländes 
und Erwerbskosten der abzubiechenöen Gebäude ca. 250.000,- DM
Veränderungen und Ergänzungen
bestehender Wasser- und Gasleitungen ca. 30.000,- DM
Veränderungen bzw. Ergänzungen der Strom
versorgungsanlagen und der Straßenbe
leuchtung ca. 15.000,- DM
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Maßnahmen zum Planvollzug

Der Bebauungsplan soll die Grundlage für die Umlegung, Grenz 
regelung, Enteignung, Erschließung und Festlegung des be
sonderen Vorkaufsrechts für unbebaute Grundstücke bilden, 
soweit diese Maßnahmen in seinem Vollzug erforderlich werden

Lahr, den 24. 6. 1968

(Steurer) 
Stadtoberbaurat
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